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 Renate  Künast,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 17/12890 –

 Finanzierung von Stuttgart 21

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Der  Aufsichtsrat  der  Deutschen  Bahn  AG  (DB  AG)  hat  am  5.  März  2013  der
 Erhöhung  des  Finanzierungsrahmens  von  Stuttgart  21  auf  6,5  Mrd.  Euro  und
 somit  dem  Weiterbau  von  Stuttgart  21  trotz  erheblicher  Mehrkosten  und  einer
 sich  daraus  ergebenen  Unwirtschaftlichkeit  des  Projekts  zugestimmt.  Darin
 nicht  enthalten  sind  weitere  300  Mio.  Euro  für  Kosten  aus  der  Schlichtung  und
 dem  Filder-Dialog,  so  dass  der  Finanzierungsrahmen  für  Stuttgart  21  insge-
 samt  bei  6,8  Mrd.  Euro  liegt.  Das  Land  Baden-Württemberg  und  die  Stadt
 Stuttgart  hatten  vor  der  Aufsichtsratsentscheidung  mehrfach  geäußert,  sich  an
 etwaigen Mehrkosten nicht zu beteiligen.

 Bei  den  bisherigen  Finanzierungsanteilen  in  Höhe  von  930  Mio.  Euro  durch
 das  Land  und  292  Mio.  Euro  durch  die  Stadt  handelt  es  sich  um  freiwillige
 Leistungen.  Der  einstimmige  Beschluss  des  Landtages  von  Baden-Württem-
 berg  zum  Kostendeckel  von  4,5  Mrd.  Euro  und  das  Ergebnis  der  Volksabstim-
 mung  verpflichten  das  Land,  sich  nicht  an  dem  vom  Aufsichtsrat  beschlosse-
 nen  erhöhten  Kostenrahmen  zu  beteiligen.  Die  Finanzierungsfrage  bleibt  da-
 mit  offen,  denn  nach  eigenem  Bekunden  möchte  die  DB  AG  die  Mittel  erst
 über  das  Ziehen  der  Sprechklausel  und  die  von  Dr.  Rüdiger  Grube  angedeutete
 Klage  durch  die  DB  AG  eintreiben.  Dies  wird  nach  Beschlusslage  von  Land
 und  Stadt  Stuttgart  und  nach  ersten  Bestätigungen  unabhängiger  Juristen  nicht
 zu  einer  Verpflichtung  der  Projektpartner,  sich  an  den  Mehrkosten  zu  beteili-
 gen,  führen  (Stuttgarter  Zeitung  vom  19.  Februar  2013  „Der  finale  Poker  um
 Stuttgart  21  hat  begonnen“).  Darüber  hinaus  ist  der  Bau  von  Schienenver-
 kehrswegen  und  Bahnknoten  nach  dem  Grundgesetz  der  Bundesrepublik
 Deutschland Aufgabe des Bundes.

 In  der  „BILD“  vom  7.  März  2013  warnte  der  Bundesminister  für  Verkehr,  Bau
 und  Stadtentwicklung,  Dr.  Peter  Ramsauer,  nun  vor  einer  Erhöhung  der  Fahr-
 preise,  sollte  sich  das  Land  Baden-Württemberg  nicht  an  den  Mehrkosten  be-
 teiligen.

 Der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  ist  bekannt,  dass  Stuttgart  21  ein
 sogenanntes  eigenwirtschaftliches  Projekt  der  DB  AG  ist  und  kein  Projekt  des
 Bedarfsplans  für  Bundesschienenwege.  Es  werden  jedoch  erhebliche  Bundes-
 haushaltsmittel  und  umfangreiche  Mittel  der  bundeseigenen  DB  AG  (mindes-
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwick-
 lung vom 4.  April 2013 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



Drucksache 17/13003 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
tens  2,57  Mrd.  Euro  –  sehr  wahrscheinlich  aber  3,77  Mrd.  Euro)  für  das  Pro-
 jekt  eingesetzt.  Zudem  sind  auch  die  kilometerlangen  Zulaufstrecken  –  also
 Bundesschienenwege  –  zum  Tiefbahnhof  betroffen.  Nach  der  klaren  Positio-
 nierung  von  der  Bundeskanzlerin  Dr.  Angela  Merkel,  vom  Bundesminister  der
 Finanzen,  Dr.  Wolfgang  Schäuble,  und  vom  Bundesminister  für  Verkehr,  Bau
 und  Stadtentwicklung,  Dr.  Peter  Ramsauer,  die  sich  gemeinsam  für  die  Fort-
 führung  des  Projekts  Stuttgart  21  ausgesprochen  haben,  handelt  es  sich  um  ein
 politisches  Projekt  mit  bundesweiten  Folgen  für  alle  Bahnkunden,  zumal  dann,
 wenn  die  Fahrpreise,  wie  von  Bundesverkehrsminister  Dr.  Peter  Ramsauer  un-
 terstellt,  deshalb  steigen  werden.  Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 weist  daher  auf  das  grundlegende  parlamentarische  Informationsrecht  der  Ab-
 geordneten  und  Fraktionen  des  Deutschen  Bundestages,  insbesondere  bei  der
 Kontrolle  des  Bundesvermögens  (Deutsche  Bahn  AG)  sowie  auf  die  diesbe-
 zügliche  Klage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  vom  22.  März  2011
 beim Bundesverfassungsgericht hin.

 1.  Wann  hat  die  Bundesregierung  die  Aufsichtsräte  des  Bundes  ermächtigt,
 der Erhöhung des Finanzrahmens zuzustimmen?

 2.  Welche  Abstimmungstermine  gab  es  in  der  Bundesregierung  für  das  Ver-
 halten  der  Aufsichtsratsmitglieder  des  Bundes  im  Aufsichtsrat  der  DB  AG
 bezüglich der Erhöhung des Finanzrahmens?

 3.  Gab  es  vor  dem  Beschluss  über  die  Erhöhung  des  Finanzrahmens  ein  Ge-
 spräch  oder  eine  Abstimmung  zwischen  den  Aufsichtsratsmitgliedern  und
 dem Bundeskanzleramt und/oder dem Bundesverkehrsminister?

 Falls ja, wann und wer war daran beteiligt?

 Falls nein, warum nicht?

 4.  Warum  hat  die  Bundesregierung  sich  für  die  Erhöhung  des  Finanzierungs-
 rahmens  von  Stuttgart  21  um  2  Mrd.  Euro  ausgesprochen,  wenn  damit  nach
 Aussage  von  Bundesminister  Dr.  Peter  Ramsauer  gegenüber  der  „BILD
 Zeitung“  vom  7.  März  2013  das  Risiko  von  Fahrpreiserhöhungen  verbun-
 den ist?

 Die  Fragen  1  bis  4  werden  wegen  des  Sachzusammenhangs  gemeinsam  beant-
 wortet.

 Die  Aufsichtsratsmandate  bei  einer  Aktiengesellschaft  sind  immer  persönliche
 Mandate.  Die  Vertreter  des  Bundes  in  den  Aufsichtsräten  unterliegen  keinen
 Weisungen.

 Die  Beschlüsse  zu  Stuttgart  21  hat  der  Aufsichtsrat  der  Deutschen  Bahn  AG  ge-
 troffen.  Die  Beratungen  im  Aufsichtsrat  der  DB  AG  unterliegen  der  Verschwie-
 genheitspflicht  nach  den  §§  116,  394,  395  des  Aktiengesetzes  (AktG).  Die  Auf-
 sichtsratsmitglieder  sind  insbesondere  zur  Verschwiegenheit  über  erhaltene  ver-
 trauliche  Berichte  und  vertrauliche  Beratungen  verpflichtet.  Verstöße  sind  straf-
 bar nach §  404 AktG.

 Die  auf  Veranlassung  des  Bundes  gewählten  oder  entsandten  Mitglieder  des
 Aufsichtsrates  sollen  sich  gemäß  Verwaltungsvorschrift  Nummer  3  zu  §  65  der
 Bundeshaushaltsordnung  vor  wichtigen  Entscheidungen  des  Aufsichtsrates
 grundsätzlich über eine einheitliche Auffassung verständigen.

 Im  Zuge  dessen  hat  es  zur  Vorbereitung  der  vom  Bund  entsandten  Mitglieder
 des  Aussichtsrats  eine  Reihe  von  Abstimmungsgesprächen  zwischen  den  Res-
 sorts  auf  verschiedenen  Ebenen  sowie  den  Mitgliedern  selbst  gegeben,  wie  es
 den Gepflogenheiten der Ressortabstimmungen entspricht.
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5.  Welche  Erkenntnisse  hat  die  Bundesregierung  über  Pläne  der  DB  AG,  die
 Fahrpreise  als  Folge  der  beschlossenen  Mehrkosten  von  Stuttgart  21  zu
 erhöhen?

 Die  DB  AG  hat  im  Zuge  der  Beratungen  des  Ausschusses  für  Verkehr,  Bau  und
 Stadtentwicklung  des  Deutschen  Bundestages  am  14.  Dezember  2012,  am
 27.  Februar  2013  und  am  13.  März  2013  erklärt,  dass  die  zusätzlich  benötigten
 Eigenmittel  für  Stuttgart  21  –  unabhängig  von  der  schlussendlichen  Höhe  des
 Eigenmitteleinsatzes  –  durch  eine  zusätzliche  Verschuldung  bzw.  einen  lang-
 sameren Abbau der Verschuldung finanziert werden sollen.

 6.  Inwieweit  hat  der  Vorstand  der  DB  AG  in  der  Aufsichtsratssitzung  vom
 5.  März  2013  steigende  Fahrpreise  als  Folge  von  Stuttgart  21  themati-
 siert?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 4 verwiesen.

 7.  Hatten  die  Bundesvertreter  im  Aufsichtsrat  Kenntnis  über  Fahrpreis-
 erhöhungen  als  Gegenfinanzierungsmaßnahme,  als  sie  die  Erhöhung  des
 Finanzierungsrahmens um 2 Mrd. Euro beschlossen haben?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 4 verwiesen.

 8.  Inwieweit  hat  die  Bundesregierung  Anlass,  an  der  Aussage  von  Bahnchef
 Rüdiger  Grube  zu  zweifeln,  dass  die  Mehrkosten  von  Stuttgart  21  aus-
 schließlich  durch  einen  geringeren  Abbau  der  Verschuldung  der  DB  AG
 in  den  Jahren  2017  bis  2019  finanziert  werden,  so  Rüdiger  Grube  im  In-
 terview mit der „BILD am Sonntag“ am 23. Dezember 2012?

 Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.

 Es handelt sich hierbei um eine unternehmerische Entscheidung der DB AG.

 9.  Kann  die  Bundesregierung  die  Rechnung  von  Prof.  Dr.  Christian  Böttger
 von  der  Hochschule  für  Technik  und  Wirtschaft  Berlin  bestätigen,  wo-
 nach  die  Bahn  die  Preise  um  3  Prozent  erhöhen  muss,  um  die  Mehrkosten
 von Stuttgart 21 zu finanzieren (Quelle:  DIE WELT, 8. März 2013)?

 Die  Tarifgestaltung  ist  als  unternehmerische  Entscheidung  Sache  der  Eisen-
 bahnverkehrsunternehmen  unter  den  Rahmenbedingungen  des  §  12  Absatz  2
 des  Allgemeinen  Eisenbahngesetzes.  Insofern  kann  der  Bund  dazu  keine  Aus-
 sage treffen.

 10.  Inwieweit  liegen  der  Bundesregierung  Hinweise  dafür  vor,  dass  der  hö-
 here  Eigenmitteleinsatz  der  DB  AG  für  Stuttgart  21  zur  zeitlichen  Ver-
 schiebung  des  Baus  des  Offenburger  Tunnels,  des  Rastatter  Tunnels  oder
 anderer Projekte der DB  AG führen könnte?

 Über  eine  zeitliche  Verschiebung  von  Bedarfsplanmaßnahmen  aufgrund  des
 höheren  Eigenmitteleinsatzes  der  DB  AG  für  Stuttgart  21  hat  der  Bund  keine
 Kenntnis.
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11.  Ist  die  Position  der  Bundesregierung  auch  nach  der  Aufsichtsratsentschei-
 dung  vom  5.  März  2013  unverändert,  dass  der  Bund  sich  über  einen  Fest-
 betrag  in  Höhe  von  563,8  Mio.  Euro  (einschließlich  TEN-Mittel),  der  für
 die  Einbindung  der  Neubaustrecke  Wendlingen–Ulm  in  den  Knoten  Stutt-
 gart  auch  ohne  den  Bau  von  Stuttgart  21  erforderlich  wäre,  nicht  an  Mehr-
 kosten von Stuttgart 21 beteiligen wird?

 Ja.

 12.  Inwieweit  gibt  es  in  der  Bundesregierung  Überlegungen,  den  Festbetrag
 des  Bundes  zu  erhöhen,  um  die  von  Bundesverkehrsminister  Dr.  Peter
 Ramsauer  angekündigten  Fahrpreiserhöhungen  abzuwenden,  sollten  die
 Klagen  gegen  das  Land  auf  Beteiligung  an  den  Mehrkosten  erfolglos
 bleiben?

 Es wird auf die Antworten zu den Fragen 5 und 11 verwiesen.

 13.  Inwieweit  kann  die  DB  AG  ihre  Dividendenausschüttung  an  den  Bund  re-
 duzieren,  um  die  Mehrkosten  von  Stuttgart  21  zu  finanzieren,  wenn  sich
 die  Projektpartner  wie  angekündigt  nicht  an  der  Finanzierung  der  Mehr-
 kosten beteiligen?

 Die  Höhe  der  Dividende  wird  jährlich  von  der  Hauptversammlung  auf  Vor-
 schlag  von  Vorstand  und  Aufsichtsrat  der  DB  AG  entschieden.  Die  DB  AG  ist
 an diese Entscheidung gebunden.

 14.  Trifft  die  in  der  Zeitung  „DIE  WELT“  vom  8.  März  2013  getroffene  Aus-
 sage  zu,  dass  bei  der  Schieneninfrastruktur  in  den  nächsten  15  Jahren  ein
 Sanierungsbedarf  besteht,  von  dem  pro  Jahr  insgesamt  2  Mrd.  Euro  von
 der derzeitigen Finanzierungsplanung nicht gedeckt sind?

 Die  in  der  Tageszeitung  „DIE  WELT“  zitierte  Aussage  der  „Kommission  zur
 Zukunft  der  Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“  bezieht  sich  auf  die  Bestand-
 erhaltung  sowie  den  Neu-  und  Ausbau.  Dazu  wird  auf  den  Investitionsrahmen-
 plan  2011  bis  2015  für  die  Verkehrsinfrastruktur  des  Bundes  (IRP),  Kapitel  4,
 verwiesen.

 15.  Sollte  das  Bundesland  Bayern  aus  Sicht  von  Bundesverkehrsminister
 Dr.  Peter  Ramsauer  einen  freiwilligen  Eigenanteil  in  Höhe  von  930  Mio.
 Euro  für  die  Finanzierung  der  2.  Stammstrecke  der  S-Bahn  in  München
 übernehmen,  um  anschließende  Preiserhöhungen  durch  die  DB  AG  aus-
 zuschließen?

 Ein  solches  Vorgehen  hat  der  Bund  nicht  zu  kommentieren,  denn  es  handelt  sich
 um  eine  vertragliche  Angelegenheit  zwischen  dem  Freistaat  Bayern  und  der
 DB  AG.

 16.  Inwiefern  hat  die  Bundesregierung  die  Plausibilität  der  Aussage  des  Vor-
 stands  der  DB  AG  geprüft,  dass  ein  Umstieg  auf  eine  andere  Bahnhofs-
 lösung für Stuttgart mindestens zehn Jahre dauern würde?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 4 verwiesen.
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17.  Hat  der  Bund  darauf  gedrängt,  eine  Entscheidung  über  die  Erhöhung  des
 Finanzierungsrahmens  für  Stuttgart  21  jetzt  zu  treffen,  obwohl  der  Bun-
 desrechnungshof  derzeit  an  einem  Sondergutachten  zu  Stuttgart  21  arbei-
 tet,  dessen  Ergebnis  dem  Bund  eine  unabhängige  Bewertung  der  Kosten-
 entwicklung des Projekts liefern wird, und wenn ja, warum?

 Nein.

 18.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Ansicht  von  Rüdiger  Grube,  dass  man  das
 Projekt  Stuttgart  21  in  Kenntnis  des  jetzt  notwendigen  Finanzierungs-
 rahmens von 6,5 Mrd. Euro nicht begonnen hätte?

 Die Aussage des Vorstandsvorsitzenden der DB  AG erscheint nachvollziehbar.

 19.  Ist  die  Bundesregierung  der  Meinung,  dass  die  DB  AG  nach  dem  Finan-
 zierungsvertrag  eine  unbedingte  Verpflichtung  zur  Durchführung  des  Pro-
 jekts  Stuttgart  21  hat,  diese  Pflicht  also  nicht  von  der  Leistung  weiterer
 Finanzierungsbeiträge der anderen Projektpartner abhängig ist?

 Nach  Einschätzung  der  DB  AG  ist  eine  außerordentliche  Kündigung  der  Ver-
 träge zu Stuttgart 21 nicht möglich.

 20.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Meinung  der  DB  AG,  dass  etwaige  Mehr-
 kosten  aus  Schlichtung  und  Filder-Dialog  allein  von  den  Projektpartnern
 zu tragen sind?

 Wenn ja, aus welchen Gründen?

 Die  Projektpartner  haben  untereinander  zu  klären,  inwiefern  Mehrkosten  mit
 welchem Anteil von welchen Projektpartnern übernommen werden.

 21.  Ist  der  Bundesregierung  bekannt,  dass  in  den  sogenannten  Schlichtungs-
 kosten  auch  Infrastrukturmaßnahmen  (zweigleisige  westliche  Anbindung
 der  Station  Neubaustrecke  auf  den  Fildern  sowie  die  zusätzliche  Ausrüs-
 tung  aller  Strecken  bis  Wendlingen  mit  konventioneller  Signalisierung)
 enthalten  sind,  die  nach  Auffassung  der  Landesregierung  zur  Herstellung
 des  vertraglich  vorgesehenen  verkehrlichen  Gebrauchs  unerlässlich  sind
 und  deshalb  bereits  im  Jahr  2010  von  der  DB  AG  zur  Aufnahme  in  das
 Projekt vorgeschlagen wurden?

 Der  Bundesregierung  ist  die  Schätzung  der  DB  AG  zu  den  Kosten  der  Schlich-
 tung  bekannt.  In  die  Abstimmungen  zwischen  dem  Land  Baden-Württemberg
 und  der  DB  AG  zu  bilateralen  Vertragsinhalten  ist  die  Bundesregierung  nicht
 eingebunden.
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